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Bewegen von Personen bei der Wasserrettung 
Bei der Wasserrettung bestehen Gefährdungen für den Retter und für die in Wassernot geratene 
Person. Die Rettungskräfte in Schwimmbädern müssen daher derart ausgebildet sein, das sie 
während der Bergung eines Menschen nicht in eine lebensgefährliche Situation geraten. Die 
Oberste Leitung ist verpflichtet, sämtliche Tätigkeiten, bei denen Menschen bewegt/bei Bewe-
gung unterstützt werden, im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu prüfen, Maßnahmen zur 
Prävention abzuleiten, diese umzusetzen und ggfs. auch anzupassen.  
 
Dipl.-Ing. Ralf Degner, Am Sodenmatt 23, D-28259 Bremen 
 
Einleitung 
Jedes Bewegen/jede Bewegungsunterstützung 
eines Menschen - auch mit Hilfsmitteln - kann 
für die Beschäftigten, je nach Körperhaltung, 
Kraftausübung und Bewegungsausführung, zu 
einer Gefährdung ihres Muskel-Skelett-Sys-
tems führen und damit zu einer Gefährdung für 
Sicherheit und Gesundheit im Sinne der Lasten-
handhabungsverordnung [$AHJ].  

Bei den Gefährdungen für Sicherheit und Ge-
sundheit wird in der Lastenhandhabungsverord-
nung ausdrücklich die Gefährdung insbeson-
dere der Lendenwirbelsäule hervorgehoben. 
„Insbesondere“ heißt, es können auch andere 
Bereiche des Bewegungsapparats gefährdet 
sein. Die Hervorhebung der Lendenwirbelsäule 
ist damit zu begründen, dass die Bandscheiben 
in diesem Teil der Wirbelsäule beim Bewegen 
von Lasten einer besonders hohen Belastung 
ausgesetzt sind. 
 
Gefährdungsermittlung 
Bei der Bergung gleicht der Auftrieb des Was-
sers das Gewicht der zu rettenden Person wei-
testgehend aus. Es bleibt jedoch die Masse und 
der Verdrängungswiderstand durch das Was-
ser. Beim Transport ist schließlich das Gewicht 
der Person von Bedeutung.  

Hierbei sind verschiedene Prüfkriterien für den 
einzelnen Beschäftigten von Bedeutung, aus 
denen sich eine Gefährdung von Sicherheit und 
Gesundheit, insbesondere der Lendenwirbel-
säule, der Beschäftigten ergeben kann.  

Prüfkriterien der zu rettenden Person u. a.. 
[$GSL] 
 Gewicht, Form und Größe, 
 Lage der Zugriffsstellen, 
 Schwerpunktlage, 
 Möglichkeit einer unvorhergesehenen Be-

wegung. 

Prüfkriterien für die Rettungskraft, u. a.: [$GSL] 
 Gesundheitszustand (körperlicher Ein-

schränkungen) 

 Konstitution (Größe, Gewicht, Körperkraft, 
geschlechtsspezifische Faktoren …) 

 Kondition: Beweglichkeit, Kraft und Koordi-
nationsfähigkeit 

 Alter 
 Qualifizierungsgrad 

Prüfkriterien für die zur Rettung erforderlichen 
Tätigkeiten u. a. [$GSL] 
 Erforderliche Körperhaltung oder Körperbe-

wegung, insbesondere Drehbewegung. 
 Art der Bewegung (z. B. Heben, Tragen, 

Ziehen),  
 Position in Bezug zum Körperschwerpunkt,  
 Richtung der Kraftausübung auf das Last-

objekt, 
 Körperhaltungen und -bewegungen, 
 Ausmaß, Häufigkeit und Dauer des erfor-

derlichen Kraftaufwandes. 

Zur Verfügung stehende Hilfsmittel z. B. 
 Rettungsleine, Rettungsring, Rettungs-

stange: Die zu rettende Person muss bei 
Bewusstsein sein. 

 Spineboard: Heben aus gebückter Position, 
Ablegen mit vorgebeugten Oberkörper, Tra-
gen in stehender Haltung, 3 Retter.  

Mögliche für die Rettung zur Verfügung ste-
hende weitere Personen u. a. 
 Qualifikation (Aufsichtskraft, sonstiges Per-

sonal, Gast). 
 Anzahl der Personen.  

Bedingungen auf dem möglichen Transport-
weg für die Bergung, z. B. 
 Beckenboden – Wasseroberfläche (Was-

sertiefe) 
 Strecke zum Beckenumgang (Entfernung, 

Wassertiefe, Stufen, Leitern, enger oder fla-
cher Durchgang, z. B. aus einer Grotte) 

 Abstand zum Beckenrand. 
 Sofern erforderlich Weitertransport (Stufen, 

Treppen,)  
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Gefährdungsbeurteilung 
Das Statistische Bundesamt hat errechnet, 
dass über die Hälfte der Erwachsenen in 
Deutschland übergewichtig ist – Tendenz stei-
gend. Bei diesen Personen liegt der Body-
Mass-Index (BMI) über 25. Ab einem BMI von 
30 spricht man von einer Adipositas (Fettleibig-
keit). Das trifft bei etwa 21 Prozent der erwach-
senen Bevölkerung zu. Muss eine Patientin o-
der ein Patient mit 100 Kilogramm oder mehr ins 
Krankenhaus gebracht werden, kann dies die 
Belastungsgrenze der Rettungskräfte bereits 
erheblich überschreiten. Denn zu dem Gewicht 
der kranken Person muss noch das Eigenge-
wicht der Trage hinzugerechnet werden. So ist 
man schnell bei einem Gesamtgewicht von 130 
Kilogramm und mehr [$AGF] 

Es besteht häufig eine große Unsicherheit, wie 
die Gefährdungen beim Bewegen von Men-
schen beurteilt werden können. Die sogenann-
ten „Sicher gefährdenden Tätigkeiten“ bieten 
hier eine Hilfestellung zur Erstellung der Ge-
fährdungsbeurteilung. Als „Sicher gefährdende 
Tätigkeiten“ werden Tätigkeiten bezeichnet, bei 
denen mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit davon auszugehen ist, dass es zu 
einer Gefährdung des Muskel- und Skelettsys-
tems kommt. Solche „Tätigkeiten mit wesentlich 
erhöhten körperlichen Belastungen“ über-
schreiten die sogenannte Auslöseschwelle. Bei 
den „Sicher gefährdenden Tätigkeiten“ liegt 
schon ab dem ersten Hebevorgang eine Ge-
fährdung vor. [$AGF]. 

11 „Sicher gefährdende Tätigkeiten“ sind für 
das Bewegen von Menschen definiert. Für die 
Wasserrettung können zutreffen: 
 Einen Menschen aus dem Liegen am Bo-

den zum Sitzen aufrichten 
 Einen Menschen aus dem Sitzen am Boden 

zum Stand aufrichten 
 Anheben eines Beines oder beide Beine. 
 Tragen von Menschen über eine Entfer-

nung von mehr als 5 Meter ggf. mit Hilfsmit-
teln (z. B. Trage) [$AGF] 

Bezogen auf die Berufskrankheit „Banden-
scheibenbedingte Erkrankung der Lendenwir-
belsäule“ ist dies der Fall, wenn die Druckkraft 
an der Bandscheibe L5/S1 einen bestimmten - 
in Newton gemessenen - Wert überschreitet. 
Für Frauen entspricht dies z. B. einem Wert, 
der dem beidhändigen Anheben einer Last von 
10 Kilogramm gleichkommt. Bei Männern wäre 
dies z. B. ein Wert, der beim beidhändigen An-
heben einer Last von 20 Kilogramm zustande 
kommt. [$AGF] 

Der Arbeitgeber darf z. B. eine schwangere 
Frau insbesondere keine Tätigkeiten ausüben 
lassen, bei denen sie ohne mechanische Hilfs-
mittel (regelmäßig Lasten von mehr als 5 Kilo-
gramm Gewicht oder) gelegentlich Lasten von 
mehr als 10 Kilogramm Gewicht von Hand he-
ben, halten, bewegen oder befördern muss 
[$AGF]. 

Forschungsergebnisse zeigen, dass je nach 
Ausführung der „Sicher gefährdenden Tätigkei-
ten“, Druckkräfte erzeugt werden, die einer Be-
lastung von 25 Kilogramm oder sogar deutlich 
mehr entsprechen.  

Organisatorische Maßnahmen 
Maßnahmen und Aspekte auf der organisatori-
schen Ebene: 
 Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Hilfs-

mitteln, deren Prüfung und Instandhaltung 
sowie für Qualifizierungsmaßnahmen, 

 Eine ausreichende Anzahl an Fachkräften, 
 Berücksichtigung der körperlichen Verfas-

sung der Beschäftigten, 
 Auswahl, Erprobung, Beschaffung und An-

wendbarkeit der Hilfsmittel 
 Einführen einer sicheren und ergonomi-

schen Arbeitsweise zum Bewegen von 
Menschen. 

 Geeignete Hilfsmittel vor Ort (einsatzortnah, 
also nahe der Becken) in ausreichender 
Anzahl. 

Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass not-
wendige Tätigkeiten eine physische Gefähr-
dung für die Beschäftigten darstellen, muss die 
Unternehmensleitung im Vorfeld die körperli-
che Eignung der Beschäftigten für diese Tätig-
keiten berücksichtigen. Eine Begutachtung der 
körperlichen Eignung ist nicht Bestandteil der 
arbeitsmedizinischen Vorsorge nach Arb-
MedVV. Diese Untersuchung wird getrennt von 
der arbeitsmedizinischen Vorsorge durchge-
führt. Eine Eignungsuntersuchung kann nur bei 
Drittgefährdung im Arbeitsvertrag rechtlich ver-
ankert werden. 
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